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1. Einleitung 

1.1. Anlass und Aufgabenstellung 

Der Vorhabenträger möchte ein Gewerbegebiet auf dem Flurstück 1323 (tlw.), der Flur 2 in 
der Gemarkung Schwanebeck errichten (siehe Abb. 1). Eine Berührung von artenschutz-
rechtlichen  Belangen nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist bei der Umset-
zung dieses Vorhabens nicht auszuschließen. Es ist eine Artenschutzprüfung vorzunehmen, 
bei welcher die relevanten Artengruppen zu untersuchen sind. 
 

 
Abb. 1: Vorhabenbereich (rot) mit 20 m Radius-Untersuchungsraum (violett) 
 

1.2. Rechtliche Grundlagen 

Im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag sind die Regelungen der §§ 44 ff. BNatSchG zu be-
achten. Es gilt der § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs.5 BNatSchG. Darin heißt es, dass nur die Tierarten 
des Anhangs IV Buchstabe a und Pflanzen des Anhangs IV Buschstabe b der FFH-RL sowie 
die europäischen Vogelarten gem. Art 1 der Vogelschutzrichtlinie und somit alle in Europa 
natürlich vorkommenden Vogelarten für die artenschutzrechtliche Prüfung relevant sind. Ge-
prüft wird, ob durch das Vorhaben die Verbotstatbestände des § 44 erfüllt werden. Sofern sie 
erfüllt sind, werden im Anschluss die naturschutzfachlichen Vorraussetzungen für eine Aus-
nahme von den Verboten gem. § 45 BNatSchG geprüft. 
 
Auf der Grundlage der Biotopkartierung sowie der Verbreitungsgebiete und Habitatansprü-
che der Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie und der Europäischen Vogelarten wird zu-
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nächst das ermittelt, was potenziell auf der Vorhabensfläche vorkommen könnte. Im nächs-
ten Schritt wird geprüft, ob durch das Vorhaben Auswirkungen für die Population von be-
troffenen Arten zu erwarten sind. 
 
Als Datengrundlagen für die Berücksichtigung des gesetzlichen Artenschutzes werden die 
folgenden Grundlagentabellen des LUGV herangezogen: 
    a. Liste der europäischen Vogelarten mit Angaben zum Schutz von Fortpflanzungs- und 
        Ruhestätten der in Brandenburg heimischen Vogelarten 
    b. Liste der besonders oder streng geschützten Tier- und Pflanzenarten nach § 7 Abs. 2 
        Nr. 13 und 14 BNatSchG  
    c. Übersicht der in Brandenburg vorkommenden Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

1.3. Methodisches Vorgehen 

Die artenschutzrechtliche Prüfung basiert auf einer Untersuchung der derzeitigen Lebens-
raumbedingungen des Plangebietes. Dazu wurde eine Biotopkartierung für den Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes vorgenommen. 
 
Aufgrund der vorhandenen Biotoptypen wird zunächst eine Potentialabschätzung des Vor-
kommens der gem. Anhang IV der FFH RL und VSch RL geschützten Arten vorgenommen.  
Um das Ausmaß einer möglichen Betroffenheit geschützter Tier- und Pflanzenarten bereits 
auf der Ebene des Bebauungsplanes abschätzen zu können, wurden zu den nach der Po-
tenzialabschätzung zu erwartenden Arten örtliche 7 Erhebungen durchgeführt (siehe Tabelle 
1). 
 
Tab. 1 Untersuchungsprotokoll 

Datum Uhrzeit Art/Gruppe Temperatur Wind Bedeckung 

24.03.2020 08:00 – 10:00 Vögel/ 
Fledermäuse 

15°C leicht 2/8 

24.03.2020 10:00 – 12:00 Zauneidechse 16°C leicht  4/8 

03.04.2020 09:00 – 10:00 Vögel 20°C leicht 1/8 

03.04.2020 12:00 – 14:00 Zauneidechse 22°C leicht 4/8 

28.04.2020 14:00 – 16:00 Vögel 22°C - 6/8 

28.04.2020 10:00 – 12:00 Zauneidechse 24°C leicht 1/8 

22.05.2020 08:00 – 10:00 Vögel 16°C - 2/8 

22.05.2020 19:00 – 12:00 Zauneidechse 18°C - 2/8 

17.06.2020 11:00 – 12:00 Vögel 24°C - 0/8 

17.06.2020 12:00 – 14:00 Zauneidechse 26°C - 0/8 

22.07.2020 09:00 – 10:00 Vögel 22°C - 3/8 

22.07.2020 10:00 – 12:00 Zauneidechse 23°C leicht 3/8 

12.08.2020 16:00 – 17:00 Vögel 22°C - 7/8 

12.08.2020 17:00 – 18:00 Zauneidechse 23°C leicht 7/8 
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2. Bestandsdarstellung 
2.1. Beschreibung der Lebensräume 

Ca. 95% der überplanten Fläche besteht aus einer Intensivackerfläche (09130), die aus-
schließlich mit Winterweizen bestellt war (siehe Abb. 2). Die Ackerflächen sind auf Grund der 
intensiven Bewirtschaftung struktur- und artenarm. 

 
Abb. 2: Vorhabenbereich (rot) mit 20 m Radius-Untersuchungsraum (violett) 
 
Etwa 2% des Geltungsbereichs bestehe aus den Feldrandflächen im  Westen und Norden. 
Diese sind mit einer dichten Staudenflur frischer, nährstoffreicher Standorte (05142) bedeckt 
(siehe Abb. 3). Vorwiegend wuchsen dort Kanadische Goldrute (Solidago canadensis), Gro-
ße Brennnessel (Urtica dioica), Brombeeren (Rubus sectio Rubus) Gewöhnlichen Nattern-
kopf (Echium vulgare) und der Rainfarn (Tanacetum vulgare), sowie Gräser, wie Quecken 
(Elymus), Land-Reitgras (Calamagrostis epigejos), Draht-Schmiele (Deschampsia flexuosa) 
und Gewöhnliche Knäuelgras (Dactylis glomerata). Dieser Lebensraum bietet Potenzial für 
Bodenbrüter und Nahrung in Form von Samen und Insekten. Die Brachen und Ruderalflä-
chen werden aber ausschließlich von häufigen Nitrophyten bewohnt, die aber keine geeigne-
ten Lebensbedingungen für seltene Insekten darstellen.   

 
Abb. 3: der Feldrand im Norden 
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Weitere 2% des Geltungsbereichs säumt eine Spitzahorn-Baumreihe (07110) an der Zeper-
nicker Straße. Darunter wachsen durch Sukzession verstreut jüngere Feldahorn, Äpfel und 
Pappeln. Die Gehölze bieten etwas Platz für Niststätten von Brutvögel. Der Baumbestand 
besitzt nur wenige Höhlen oder Spalten. 

 
Abb. 4: die Baumreihe im Westen 
 
Etwa 1% des Geltungsbereichs nimmt die Scherrasenfläche (05160) hinter dem Hunde-
sportplatz ein. Diese gezäunte Fläche wird permanent von Hunden frequentiert und sehr 
regelmäßig gemäht. 
 

 
Abb. 5: der gepflegte Rasen im Norden 
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2.2. Ermittlung entscheidungsrelevanter Artengruppen 

Anhand der vorhandenen Biotopstruktur des Untersuchungsgebiets wurde eine Betroffen-
heitsanalyse (Lebensraum-Grobfilter) der relevanten Arten in Form einer Potenzialabschät-
zung durchgeführt. Der Betrachtungsraum ist dabei der Vorhabenbereich. Im Ergebnis einer 
Vorbeurteilung der örtlichen Bedingungen des Untersuchungsraumes, der Einbindung in die 
Umgebung und des übergeordneten Biotopgefüges ergab sich die Einschätzung, dass die 
entscheidungsrelevanten Artengruppen die Fledermäuse, Vögel und Zauneidechse sind, zu 
denen im weiteren gesonderte Untersuchungen erfolgen. 
 

Artengruppe Vorkommen  Beurteilungsrelevanz 
Säugetiere 
Fledermäuse  

Potenzielle Quartiermöglichkeiten für Fledermäuse in 
den Bäumen  

ja  

sonstige Säugetiere  
(ohne Fledermäuse) 

Die Lebensräume (z.B. Gewässer, extensive Ackerfläche) 
dieser Arten kommen im Untersuchungsraum nicht vor 
Vorkommen der sonstigen Arten nach Anhang IV ist mit 
Sicherheit auszuschließen 

nein 

Vögel mögliche Brutplätze auf Acker, Brache und Gehölze 
sind nicht auszuschließen  

ja 

Lurche  Die Lebensräume (z.B. Gewässer, feuchte Wiesen) dieser 
Arten kommen im Untersuchungsraum nicht vor, Ein Vor-
kommen von Laichgewässern oder Wanderkorridoren ist  
auszuschließen 

nein 

Zauneidechse 
 

mögliche Lebensräume in den Brachen  und Gehölzen 
sind nicht auszuschließen 

ja 

Kriechtiere Lebensräume der sonstigen Arten nach Anhang IV sind mit 
Sicherheit auszuschließen 

nein 

Insekten Vorkommen von Käfern, Schmetterlingen und Libellen nach 
Anhang IV sind mit Sicherheit auszuschließen (keine geeig-
neten Biotope oder Gewässer) 

nein 

Fische  In Brandenburg kommen keine Fischarten nach Anhang IV 
vor. 

entfällt 

Weichtiere entfällt wegen fehlender Gewässer nein 
höhere Pflanzen Vorkommen von Pflanzenarten nach Anhang IV ist mit 

Sicherheit auszuschließen   
nein 

Flechten In Brandenburg kommen keine Flechtenarten nach Anhang 
IV vor. 

entfällt 

Moose In Brandenburg kommen keine Moosarten nach Anhang IV 
vor. 

entfällt 

 

2.3. Untersuchung der vorhabenrelevanten Arten 

2.3.1. Untersuchung Vögel 

Methode 
Es wurden im Verlaufe des Prüfverfahrens insgesamt 7 Übersichtsbegehungen in den Mor-
gen oder Abendstunden bei günstiger Witterung durchgeführt (siehe Tabelle 1). Bei den Be-
gehungen wurden alle Hör- und Sichtbeobachtungen potenzieller Brutvögel kartiert. Für ein 
Revier muss eine Art bei zwei Begehungen an derselben Stelle mit revieranzeigenden Ver-
halten beobachtet werden. Brutnachweise wie Nestfund oder fütternde Altvögel gelten sofort 
als Revier. Werden Arten außerhalb des Zeitraumes, in dem kaum mit Durchzüglern oder 
umherstreifenden Vögeln zu rechnen ist, mit revieranzeigenden Verhalten gesehen, wird 
auch hier die einmalige Beobachtung als Revier bewertet. 
 
Ergebnisse 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes besitzt durch seine Siedlungsnähe keine erheb-
liche Funktion als Ruhe- oder Rasthabitat für einheimische Vogelarten. Avifaunistisch von 
Belang ist daher speziell die Bedeutung als Bruthabitat. Im Untersuchungsraum wurden ins-
gesamt 24 Vogelarten nachgewiesen, davon sind aber nur 5 Arten als Brutvögel. Besonders 
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die Gehölze bieten geeignete Brutplätze (siehe Tabelle). Auf den Ackerflächen kamen keine 
Bodenbrüter vor. 
 
Kurz dt. Name wiss. Name RL Bemerkung 

A Amsel   Turdus merula    Ruf aus Norden Waldrand, Brutvogel außerhalb   

Ba Bachstelze   Motacilla alba  1x Brutrevier im Norden (Hundesportplatz) 

Bm Blaumeise   Cyanistes caeruleus  regelmäßiger Nahrungsgast, Brutvogel außerhalb   

B Buchfink   Fringilla coelebs  regelmäßiger Nahrungsgast, Brutvogel außerhalb   

Bsp Buntspecht Dendrocopos major  regelmäßiger Nahrungsgast, Brutvogel außerhalb   

E Elster  Pica pica  regelmäßiger Nahrungsgast, Brutvogel außerhalb   

Ei Eichelhäher Garrulus glandarius  Ruf aus Norden Waldrand, Brutvogel außerhalb   

Fe Feldsperling Passer montanus 3 regelmäßiger Nahrungsgast, Brutvogel außerhalb   

F Fitis  Phylloscopus trochilus  Ruf aus Norden Waldrand, Brutvogel außerhalb   

Fa Jagdfasan Phasianus colchicus  Ruf aus Westen, Brutvogel außerhalb   

G Goldammer Emberiza citrinella  1x Brutrevier im Gehölz 

Gf Grünfink   Chloris chloris  regelmäßiger Nahrungsgast, Brutvogel außerhalb   

H Haussperling  Passer domesticus  regelmäßiger Nahrungsgast, Brutvogel außerhalb   

K Kohlmeise   Parus major  1x Brutrevier im Gehölz 

Kl Kleiber Sitta europaea  vereinzelter Nahrungsgast  

Kra Kolkrabe   Corvus corax  vereinzelter Nahrungsgast, Brutplatz außerhalb 

Mb Mäusebussard Buteo buteo  vereinzelter Nahrungsgast 

Nk Nebelkrähe  Corvus corone  5x Brutrevier im Gehölz 

P Pirol Oriolus oriolus  vereinzelter Nahrungsgast im Frühsommer 

Rs Rauchschwalbe  Hirundo rustica 3    vereinzelter Nahrungsgast (bis 5 Individuen) 

Rt Ringeltaube   Columba palumbus  1x Brutrevier im Gehölz 

R Rotkehlchen Erithacus rubecula  Ruf aus südlichen Waldrand, Brutvogel außerhalb   

S Star Sturnus vulgaris  regelmäßiger Nahrungsgast, Brutvogel außerhalb   

Sti Stieglitz Carduelis carduelis  1 Brut in dem westlichen Haufen 

   Vogelarten im Untersuchungsraum: 24  Brutanzahl im Vorhabenbereich: 9 

   Brutvogelarten im Vorhabenbereich: 5   

 
Es handelt sich dabei um die typischen und häufigen anspruchslosen Freibrüter der Sied-
lungsräume. Auf Grund der intensiven Ackerbewirtschaftung und den nur gering strukturier-
ten Feldrändern, war dieses Ergebnis zu erwarten.  
Zusammenfassend ist einzuschätzen, dass die nachgewiesenen Arten für die Struktur des 
Untersuchungsraumes charakteristisch und repräsentativ sind. Die im Untersuchungsraum 
vorkommenden Brutvogelarten sind nicht gemäß Rote Liste Brandenburg 2019 (LfU) nicht 
bestandsbedroht. 
 

2.3.2. Untersuchung Zauneidechse 

Methode 
Die Kartierung von Vorkommen der Zauneidechse (Lacerta agilis) sind gemäß den Metho-
denstandards für die Erfassung von Arten der Anhänge IV und V der FFH-Richtlinie (Schnit-
ter et al 2006) bearbeitet worden. Die Feldränder im Untersuchungsraum wurden 7-mal bei 
günstiger Witterung begangen (siehe Tabelle 1). Die Begehungsdauer betrug ca. zwei Stun-
den. Die Fortbewegung im Gelände wurde so verhalten gewählt, dass zum einen ruhende 
bzw. sonnenbadende Individuen zu erfassen waren und zum anderen die Möglichkeit und 
die Aussicht bestand, ggf. aufgestörte Exemplare bei einer Rückzugs- bzw. Fluchtbewegung 
wahrzunehmen.  
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Ergebnisse 
Bei den Untersuchungen wurden keine Individuen der Zauneidechse nachgewiesen. Die 
Ränder sind dicht bewachsen und bieten der Zauneidechse kaum Sonnenplätze bzw. Jagd-
habitate. Es gibt außerdem keine Strukturen, wohin sich die Art als Schutz vor schlechter 
Witterung oder Beutegreifer zurückziehen könnte. Außerdem wird der Vorhabenbereich  
häufig von Hunden und Rabenvögeln frequentiert. 
    
Ein Vorkommen und somit eine Betroffenheit der Zauneidechse im Untersuchungsraum kann 
ausgeschlossen werden. 
 

2.3.3. Untersuchung Fledermäuse 

Methode 
Zur Ermittlung von Quartier- und Lebensraumfunktion erfolgte zunächst eine Quartiersuche 
in den Gehölzen. Dazu wurden die Öffnungen mit der Hilfe einer Leiter, einer Taschenlampe 
und eines Video-Endoskops systematisch abgesucht.  
 
Ergebnisse 
Bei der Kartierung der vorhandenen Baumhöhlen und -spalten konnten keine geeigneten 
Quartierplätz nachgewiesen werden, da diese keine ausreichende Dimension erreicht hatten 
um als Quartier zu dienen. Entsprechend dem Untersuchungsergebnis der Kartierung kann 
in dem Plangebiet eine Quartiernutzung durch Fledermäuse weitgehend ausgeschlossen 
werden. 
    
Ein Vorkommen und somit eine Betroffenheit von Fledermäusen im Untersuchungsraum 
kann ausgeschlossen werden. 
 
 

3. Beschreibung der Wirkfaktoren 

Nachfolgend werden die Wirkfaktoren kurz ausgeführt, die durch die Realisierung des B-
Planes zu relevanten Beeinträchtigungen und Störungen der europarechtlich geschützten 
Tier- und Pflanzenarten verursachen können.  
 
Baubedingte Wirkfaktoren: 
Die baubedingte Flächeninanspruchnahme wird vor allem zur Schaffung der Bauflächen be-
nötigt. Die Krautschicht und der Oberboden werden für die Errichtung der Zufahrten und Ge-
bäude abgetragen. Tiere, die sich während dieser Bauphase dort aufhalten, sind gefährdet. 
Die Struktur des Lebensraums wird dadurch stark und langfristig verändert.  
Während der Bauphasen der einzelnen Baufelder wird es dort punktuell zu Lärmemissionen 
kommen. Diese werden sich aber voraussichtlich auf einen relativ engen zeitlichen Rahmen 
beschränken. Die Gefahr von Schadstoffemissionen ist bei Einhaltung der Standards zu ver-
nachlässigen. Die optische Störungsintensität wird sich während der Bauphasen nur im un-
mittelbaren Umfeld etwas erhöhen. Baubedingte Barrierewirkungen sind durch die begrenz-
ten Baufelder nicht zu erwarten. 
 
Anlagebedingte Wirkfaktoren  
Durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes ist ein Zuwachs an Neuversiegelung vorge-
sehen, der in den Geltungsbereich auf das Baufeld und die Zufahrt begrenzt eingebracht 
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wird. Dabei geht von dem Vorhaben keine Barrierewirkung aus. Bestehende Niststätten in 
den Feldgehölzen gehen durch ihren Erhalt nicht verloren. Die geplanten Grünanlagen um 
den neuen Gewerbehof sind in der Lage, den Geltungsbereich mit neuen Brutplätzen aufzu-
werten.  
 
Betriebsbedingte Wirkfaktoren 
In der Umgebung finden bereits Gewerbenutzungen statt. Wesentlich gesteigerte Lärmemis-
sionen im Vergleich zum Ausgangszustand sind betriebsbedingt ebenso wenig zu erwarten 
wie Immissionen. Ebenso verhält es sich mit wesentlichen Nähr- und Schadstoffemissionen 
und -Immissionen, die betriebsbedingt nicht zu erwarten sind.  

4. Relevanzprüfung  

 
Untersuchungsergebnisse artenschutzrechtlich relevanter Arten: 
Artengruppe 
bzw. Arte 

Ergebnisse Betroffenheit Verbot 
§ 44 

Fledermäuse Keine Betroffenheit von Quartieren im Unter-
suchungsraum, da keine geeigneten Struktu-
ren in dem Gehölzstreifen  

nein nein 

Vögel  Keine Betroffenheit von Brutplätzen im Un-
tersuchungsraum, da der Gehölzstreifen er-
halten bleibt. 

nein nein 

Zauneidechse Kein Vorkommen im Untersuchungsraum nein nein 

5. Maßnahmen 

Vermeidungsmaßnahmen 
 
nicht erforderlich 
 
Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 
 
nicht erforderlich 
 
Für die Fauna ergeben sich keine Anhaltspunkte, dass mit dem Vorhaben ein Verbotstatbe-
stand nach § 44 Abs. 1 BNatSchG entsteht.  
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